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Kreisvolkshochschule Ostprignitz-Ruppin  
Sitz: Oberstufenzentrum (OSZ) 
Alt Ruppiner Allee 39, Haus D 

16816 Neuruppin 
Tel.: 03391 769-160 
Fax: 03391 769-163 

vhs-neuruppin@opr.de 

 
Versicherungen und Steuern 
 
Wichtiger Hinweis 
 
 

Der Inhalt wurde nach bestem Wissen und mit größter Sorgfalt erstellt. 
Trotzdem kann die Kreisvolkshochschule Ostprignitz-Ruppin (KVHS OPR) 
keine Gewähr oder Haftung für die rechtlichen Aussagen bezogen auf 
Steuer, Sozial- und Rentenversicherung sowie andere 
versicherungsrechtliche Hinweise übernehmen. Wir empfehlen daher 
ausdrücklich, konkrete Fragen hinsichtlich der persönlichen Situation mit 
Fachleuten (Steuerberater, Rentenberater, Krankenkasse, 
Versicherungsmakler) zu klären. 
 

Haftpflicht  
 

Die Kreisvolkshochschule Ostprignitz-Ruppin haftet bei Schadensfällen, die 
im Zusammenhang mit Ihrer Tätigkeit als Kursleitender*in stehen. Ist Ihnen 
jedoch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachzuweisen, ist ein Rückgriff 
auf Sie als Verursacher möglich.  

 

Unfallversicherung  Als Kursleiter*in an der Kreisvolkshochschule Ostprignitz-Ruppin sind Sie 
bei Arbeitsunfällen nicht versichert. Sie sollten daher prüfen, ob für Sie ein 
freiwilliger Abschluss in Frage kommt. 

 

Sozialversicherung  Als freiberuflicher*e Kursleiter*in an Volkshochschulen sind Sie 
grundsätzlich rentenversicherungspflichtig, sofern Ihr Honorar bestimmte 
Freibeträge übersteigt. Sie sind auch selbst für die Anmeldung und 
Abführung der Rentenversicherungsbeiträge zuständig. Wir empfehlen 
Ihnen, sich vor Beginn Ihrer Tätigkeit an der Kreisvolkshochschule OPR bei 
der Deutschen Rentenversicherung beraten zu lassen. Ob für Sie eine 
Kranken- und Pflegeversicherungspflicht besteht, klären Sie bitte mit Ihrer 
Krankenkasse. 
 

Steuern Wir empfehlen Ihnen, sich hinsichtlich der Übungsleiterpauschale, der zu 
zahlenden Einkommensteuer und der eventuell zu zahlenden Umsatzsteuer 
steuerrechtlich beraten zu lassen. 
 

Einkommensteuer Ihr Honorar als freiberuflicher*e Kursleiter*in ist steuerpflichtig und muss von 
Ihnen dem Finanzamt gemeldet werden. Unter Umständen können Sie 
jedoch von der „Übungsleiterpauschale“ profitieren. Diese ermöglicht eine 
Steuerbefreiung für Einkünfte aus pädagogischen Tätigkeiten. Lassen Sie 
sich diesbezüglich jedoch unbedingt von einer/einem Steuerberaterin*er 
oder von einem Lohnsteuerhilfeverein beraten. 
 

Umsatzsteuer Die Kreisvolkshochschule OPR ist als Weiterbildungseinrichtung von der 
Umsatzsteuerpflicht derzeit noch befreit. Diese Befreiung ist aber nicht auf 
Sie als freiberuflich Tätige*er übertragbar. Grundsätzlich unterliegen Sie mit 
Ihrer Unterrichtstätigkeit an der KVHS OPR der Umsatzsteuerpflicht. De 
facto wird aber für Sie in der Regel der § 19 des Umsatzsteuergesetzes 
Anwendung finden, wonach Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer zahlen 
müssen, sofern Ihr Umsatz ca. 22.000 € inkl. Umsatzsteuer bezogen auf 
das Vorjahr und im laufenden Jahr voraussichtlich 50.000 € nicht 
übersteigen wird.  
 

 


